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Karten 
& Infos
kulturprogramm@affalterbach.de
oder unter 017689096632

20.Uhr
Bürgerhaus Kelter 

Affalterbach

Kein 
Aufwand!
       Teil 2
 
MUSIKKABARETT
Noch mehr schrecklich wahre Geschichten 
aus  dem  Leben  mit  der Tuba.  Der    Weltklasse-
Tubist in Bestform - zum Jahr der Tuba 2024

23/02/24
freitag

Andreas 
Martin Hofmeir

Gemeinde 
Affalterbach
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Die Gemeinde Affalterbach veranstaltet am 4. März 2024 in der Lemberghalle den 
 

Affalterbacher Gemeindeseniorennachmittag 
 

Ab  14.00  Uhr  werden  die  Affalterbacher  Vereine  und  Organisationen  ein 
abwechslungsreiches Programm präsentieren.  
Neben einem kurzweiligen Programm soll  die Unterhaltung sowie Speis und Trank 
nicht  zu  kurz  kommen.  Ein  reichhaltiges  Kuchenbuffet  haben  die  Landfrauen 
vorbereitet. 
 
Für  den  Nachmittag  wird  ein  kostenloser  Fahrdienst  für  die  Hin  und  Rückfahrt 
eingerichtet. 
 
Es werden folgende Haltestationen angefahren: 
 
Bushaltestelle Wolfsölden    12.30 Uhr und 13.05 Uhr 
Bushaltestelle Birkhau      12.35 Uhr und 13.10 Uhr 
Bushaltestelle Klingenstraße     12.40 Uhr und 13.15 Uhr 
ElsaBrodbeckKindergarten     12.45 Uhr und 13.20 Uhr 
Kelterplatz          12.50 Uhr und 13.30 Uhr 
Lembergweg / AugustLämmleStr.  12.55 Uhr und 13.35 Uhr 
 
Die Rückfahrt ist ab 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr (nach Bedarf) möglich. 

Fo
to

: m
ar

ig
ol

d_
88

/iS
to

ck
/T

hi
nk

st
oc

k



3Nummer 7
Donnerstag, 15. Februar 2024

Ärztlicher Sonntagsdienst
Notfallpraxis Ludwigsburg, Erlachhofstr. 1, 71640 Ludwigs-
burg, Telefon: 116 117
Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do. 18 – 8 Uhr, Mi. 13 – 8 Uhr, 
Fr. 16 – 8 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 8 – 22 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Unter der Telefonnummer 0761/12012000 erhalten Sie die 
Information, welche Zahnartpraxen in Ihrer unmittelbaren 
Umgebung Notdienst haben.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
Freitag, 16. Februar 2024
Apotheke Murr, Mühlgasse 2, 71711 Murr, 
Tel. 07144 8889836
Samstag, 17. Februar 2024
Lemberg-Apotheke, Marbacher Str. 8, 71563 Affalterbach, 
Tel. 07144 36499
Sonntag, 18. Februar 2024
Stadt-Apotheke, Friedrichstr. 2, 71711 Steinheim, 
Tel. 07144 81230
Montag, 19. Februar 2024
Apotheke Palm, Marktstr. 22, 71672 Marbach, 
Tel. 07144 5360
Dienstag, 20. Februar 2024
Römer-Apotheke, Studionstr. 7, 71726 Benningen, 
Tel. 07144 14693
Mittwoch, 21. Februar 2024
Neckar-Apotheke, Tiefengasse 19, 74379 Ingersheim, 
Tel. 07142 20280
Donnerstag, 22. Februar 2024
Apotheke Kirchberg, Kirchplatz 1, 71737 Kirchberg, 
Tel. 07144 36726

Tel.-Nr.
Bauhof 0174 3100409
Störung Wasserversorgung
innerhalb der Dienstzeit 07144 8982364
außerhalb der Dienstzeit 07345 96382120
Notruf 112 o. 110
Krankentransporte Ludwigsburg 07141 19222
Polizeirevier Marbach 9000
Grundschule - Hausmeister - 0174 3100914
Grundschule 887758-10

- Rektorat - Frau Wand

- Sekretariat - Frau Rohn 
 sekretariat@apfelbach.schule.bwl.de

Kernzeitenbetreuung / Hort 887758-61
Jugendmusikschule
- M. Fuchs 331426
- Verwaltung, Fr. Rohn 887758-10/38913
 afb-musikschule@web.de

Kindertagesstätte Klingenstraße 887758-30
Kindergarten Birkhau 36041
Elsa-Brodbeck-Kindertagesstätte 38951
Syna, Störung Strom
              Gas

0800-7962427
0800-7962787

Bezirks-Schornsteinfegermeister Frank 07134 916984
Bezirks-Schornsteinfegermeister 
Kopp-Ostrowski 

07151 1693956

Kleeblatt Affalterbach 88766-0
Grundbuchamt Heilbronn 07131 3898500

Telefon-Nr. E-Mail
(Zentrale) 8353-0 gemeinde@affalterbach.de

Telefax-Nr. 8353-53
Bürgermeister Döttinger 8353-10 s.doettinger@affalterbach.de
Frau Bender (Zentrale/Vorzimmer BM) 8353-18 n.bender@affalterbach.de
Herr Dittmann (Leiter Hauptamt) 8353-20 m.dittmann@affalterbach.de
Frau Trausch (Vorzimmer Hauptamt) 8353-25 m.trausch@affalterbach.de
Frau Hennrich-Bauer (Bauamt/Ordnungsamt) 8353-21  b.bauer@affalterbach.de
Frau Kristmann (Bürgerbüro) 8353-23 s.kristmann@affalterbach.de
Frau Götz (Bürgerbüro) 8353-24 i.goetz@affalterbach.de
Frau Pantle (Standesamt) 8353-27 p.pantle@affalterbach.de   
Frau Gläser (Leiterin Finanz-/Bauverwaltung) 8353-30 j.glaeser@affalterbach.de
Frau Lange (Vorzimmer Finanz-/Bauverwaltung) 8353-33 i.lange@affalterbach.de
Frau Kübler (Steueramt) 8353-31 a.kuebler@affalterbach.de
Frau Binder (Gemeindekasse) 8353-32 m.binder@affalterbach.de
Frau Hübner (Bücherei) 8353-40 buecherei@affalterbach.de
Frau König-Hasprich (Integrationsbeauftragte) 8353-22 e.koenig-hasprich@affalterbach.de

Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 18.30 Uhr

Konten der Gemeindekasse:
Kreissparkasse Ludwigsburg 
IBAN DE73 6045 0050 0003 6412 77 BIC SOLADES1LBG
VR-Bank Ludwigsburg eG 
IBAN DE45 6049 1430 0010 3750 07 BIC GENODES1VBB

Weitere wichtige Telefonnummern Gemeindeverwaltung Affalterbach

Notdienste

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
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Amtliches

Vergabe von Bauplätzen für  
Mehrfamilienhäuser
Die Gemeinde Affalterbach hat im Baugebiet „Hinter dem Kirch-
hof“ 2 Bauplätze für Mehrfamilienhäuser nach Gebot und Kon-
zept an Bauträger oder Firmen zu vergeben.
Auf der Homepage der Gemeinde finden Sie unter dem Link
https://www.affalterbach.de/rathaus-service/bauplaetze
alle weiteren Informationen wie die Richtlinien über die Verga-
be nach Gebot und Konzept, den Bewerbungsbogen sowie den 
Bebauungsplan.
Bei Interesse am Erwerb lassen Sie uns Ihre Bewerbung bitte 
postalisch mit den notwendigen Unterlagen bis spätestens Don-
nerstag, den 18. April 2024 um 16.00 Uhr zukommen.
Sollten Sie Fragen zur Richtlinie oder zum Auswahlverfahren 
haben, können Sie sich gerne an die Gemeindeverwaltung wen-
den. Ansprechpartnerin ist Frau Lange (Tel.: 07144 / 83 53 – 33, 
E-Mail: i.lange@affalterbach.de).

Gemeinde Affalterbach Bebauungsplan 
„Wohn- und Gewerbegebiet Näherer Grund, 
1. Änderung“
Öffentliche Bekanntmachung zur erneuten Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften
„Wohn- und Gewerbegebiet Näherer Grund, 1. Änderung“
Der Gemeinderat der Gemeinde Affalterbach hat am 26.07.2023 
in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplanes 
„Wohn- und Gewerbegebiet Näherer Grund, 1. Änderung“ gebil-
ligt und beschlossen, diesen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Die Beteiligung der Bürger endete am 22.09.2023. 
Die letzte Stellungnahme der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange ist vom 04.10.2023.
Aus einer Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange resul-
tierten wesentliche Änderungen. Der Fachbereich Verkehr des 
Landratsamts Ludwigsburg äußerte nämlich aus verkehrsrecht-
licher Sicht Bedenken gegenüber den südwestlichen Stellplät-
zen im zeichnerischen Teil. Diese Bedenken wurden mit einer 
nicht unerheblichen Gefahrenlage begründet, die infolge der 
Nutzung der Stellplätze direkt im Kreuzungsbereich Hochdorfer 
Straße/Siegelhäuser Straße entstehen würde. Zur Vermeidung 
der vorgenannten Gefahrenlage erfolgten folgende Änderungen:
• auf Höhe der Siegelhäuser Straße wurde ein „Bereich ohne 

Ein- und Ausfahrt“ eingezeichnet (s. Planteil vom 17.01.2024).
• Zudem wurde das Stellplatzfenster in diesem Bereich leicht 

modifiziert, sodass nun auch eine alternative Zufahrt über 
den Weg mit der Flurstücksnr. 1573 möglich ist.

• Infolgedessen musste wiederum ein Pflanzgebot für einen 
Einzelbaum verschoben werden.

Des Weiteren führten die Anregungen und Hinweise aus den 
Stellungnahmen lediglich zu geringfügigen Ergänzungen bzw. 
zu Änderungen im Hinweisteil des Textteils und damit zu keinen 
wesentlichen Änderungen.
Eine Stellungnahme ging aus der Öffentlichkeit ein, diese führte 
jedoch zu keinen Änderungen.
Entsprechend der Beratung der Abwägung wurde der erneute 
Bebauungsplanentwurf mit Textteil, Begründung und zeichne-
rischem Teil überarbeitet. Hierbei wurden sämtliche Änderungen 
und Ergänzungen kenntlich gemacht.
Am 01.02.2024 hat der Gemeinderat der Gemeinde Affalterbach 
in öffentlicher Sitzung den erneuten Entwurf des Bebauungs-
plans „Wohn- und Gewerbegebiet Näherer Grund, 1. Änderung“ 
gebilligt und beschlossen, diesen gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen.
Maßgebend sind der erneute Entwurf des Bebauungsplans mit 
Satzung über örtliche Bauvorschriften sowie die Begründung je-
weils in der Fassung vom 17.01.2024.
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem nachfolgend 
dargestellten Abgrenzungsplan des Büros KMB und beinhaltet 
die Flurstücke
• 4910, 1359/1, 1360/1 und 1572

Im Einzelnen gilt der Lageplan des Büros KMB aus Ludwigsburg. 
Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Aufgrund des nach wie vor großen Bedarfs an Wohnraum, be-
sonders in der wirtschaftlich starken Region Stuttgart, ist eine 
Ausweisung und Schaffung neuer Wohnbauflächen von hohem 
öffentlichem Interesse. Mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Wohn- und Gewerbegebiet Näherer Grund, 1. Änderung“ 
möchte die Gemeinde Affalterbach diesem Bedarf gerecht wer-
den. Die Fläche des Plangebiets beträgt ca. 3.300 m².
Das Gebiet liegt im Innenbereich und weist eine „geringe“ Ge-
bietsgröße auf (überbaubare Grundfläche gem. § 19 Abs. 2 
BauNVO geringer als 20.000 m²). Es wurde daher ein Verfahren 
nach § 13a BauGB gewählt.
Die Planung begründet keine UVP-pflichtigen Vorhaben. Eben-
falls bestehen keine Hinweise auf „Störfallbetriebe“ und es lie-
gen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von Natura 
2000-Gebieten (Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete) 
vor.
In dem „beschleunigten Verfahren“ kann somit von der Um-
weltprüfung und vom Umweltbericht sowie einer Eingriffs-/Aus-
gleichs-Regelung abgesehen werden.
Der erneute Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung 
sowie der Satzung der örtlichen Bauvorschriften und den nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden, 
umweltbezogenen Stellungnahmen sowie dem Inhalt dieser 
ortsüblichen Bekanntmachung vom

16.02.2024 bis einschließlich 01.03.2024
während der üblichen Dienststunden im Bürgermeisteramt Af-
falterbach, Zimmer 2.11 öffentlich ausgelegt und in das Internet 
eingestellt. Die Daten sind über die Homepage der Gemeinde 
Affalterbach (https://www.affalterbach.de/) unter „Neuigkeiten“ 
abrufbar.
Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird die Zeit der Offenlage auf die 
Dauer von 2 Wochen verkürzt. Wir bitten um Beachtung, dass 
Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen – 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift – beim Bürgermeis-
teramt Affalterbach, Marbacher Straße 17 abgegeben werden 
können. Sämtliche Änderungen und Ergänzungen wurden hierzu 
kenntlich gemacht.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar:
Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung von Dipl.-Biol. 
Dieter Veile mit Informationen zu:
• Untersuchungsgebiet und Habitatstrukturen
• Vorhabenbedingten Wirkfaktoren
• Bestand und Betroffenheit der geschützten Arten
Baugrunderkundung mittels 8 Kleinbohrungen 
(Gutachten Nr. 20421) 
von Harald Voigtmann, Dipl.-Geologe mit Informationen zu:
• Lage und Topografie des Baugrundstücks
• Geologischen Verhältnissen
• Hydrogeologischen Verhältnissen
• Dem Ergebnis der Laboruntersuchungen
Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich, mündlich zur Niederschrift oder elektronisch unter der 
E-Mail-Adresse gemeinde@affalterbach.de bei der Gemein-
de abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
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ungsplan und die örtlichen Bauvorschriften unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

Affalterbach, den 12.02.2024
Steffen Döttinger
Bürgermeister

Öffentliche Zahlungsaufforderung der Ge-
meinde Affalterbach
Am 15. Februar 2024 werden folgende Steuern zur Zahlung fällig:
• Hundesteuer
Jahresbetrag für das Kalenderjahr 2024
(Die Höhe ergibt sich aus dem letzten Hundesteuerbescheid)
• Gewerbesteuer
Vorauszahlungsrate für das I. Quartal 2024
(Die Höhe ergibt sich aus dem letzten Gewerbesteuerbescheid)
• Grundsteuer
Teilbetrag für das I. Quartal 2024
(Die Höhe ergibt sich aus dem letzten Grundsteuerbescheid 
bzw. Grundsteueränderungsbescheid)
Am 22. Februar 2024 wird die Endabrechnung der Wasser-/Ab-
wassergebühr 2023 zur Zahlung fällig. (Die Höhe ergibt sich 
aus der Endabrechnung der Wasser-/ Abwassergebühr für das 
Jahr 2023).
Zahlungen für diese Steuern bzw. Gebühr sind jeweils unter An-
gabe von dem betreffenden Buchungszeichen an die Gemein-
dekasse Affalterbach durch Überweisung auf eines der nachste-
henden Konten zu leisten:
Kreissparkasse Ludwigsburg
BIC: SOLADES1LBG
IBAN: DE73 6045 0050 0003 6412 77
VR-Bank Ludwigsburg eG
BIC: GENODES1VBB
IBAN: DE45 6049 1430 0010 3750 07
Zur Vermeidung von möglichen Zusatzkosten wie Mahngebüh-
ren und Säumniszuschlägen empfehlen wir allen Zahlungspflich-
tigen die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats.
Bei Zahlungspflichtigen, die sich bereits am SEPA-Basislast-
schriftverfahren beteiligen, veranlasst die Gemeindekasse die 
Abbuchung der jeweils fälligen Steuer bzw. Gebühr vom ange-
gebenen Bankkonto.
Auskünfte zu Zahlungen erteilt die Gemeindekasse (Frau Binder, 
Telefon 8353-32).

Brennholzversteigerung
Vergangenen Samstag fand die jährliche Brennholzversteige-
rung an der Eugen-Feyhl-Hütte statt. Zur Versteigerung kamen 
31 Polter Brennholz lang sowie 4 Flächenlose. Dank reger Be-
teiligung der rund 50 Interessierten konnte alle Lose versteigert 
werden und ein Erlös von 10.750 € erzielt werden.
Allen Holzkäufern viel Erfolg bei der Aufarbeitung des Holzes!
Vielen Dank an unseren Revierförster Herrn Armbruster für die 
Durchführung der Versteigerung sowie an das Deutsche Rote 
Kreuz – Ortsverein Affalterbach für die gewohnt hervorragende 
Bewirtung!

Bilderwettbewerb für die neue Homepage der 
Gemeinde Affalterbach
Die Gemeindeverwaltung bedankt sich recht herzlich für die Bil-
der, die von Frau Däuber und Herrn Zeller für die neue Home-
page zur Verfügung gestellt wurden. Als Dankeschön überreich-
te Herr Bürgermeister Steffen Döttinger den beiden einen Karton 
Wein und die beliebte Kuscheldecke mit dem Affalterbach Logo. 
Die neue Homepage soll Ende März 2024 online gehen.

 
Frank Zeller, Beatrice Däuber und Bürgermeister Steffen Döttin-
ger Foto: Frau Bender

Sanierung der Pumptrack-Anlage begonnen
Vergangene Woche haben die Arbeiten zur Optimierung der 
Pumptrack-Anlage sowie der Neugestaltung des nördlichen Be-
reichs begonnen.
Die Initiatoren der Pumptrack-Anlage hatten den Wunsch geäu-
ßert, den Pumptrack in verschiedenen Bereichen zu optimieren 
und zudem den Bereich hinter dem Pumptrack neu zu gestalten. 
Diesem Wunsch möchte die Gemeinde nachkommen. Die Be-
reiche um die asphaltierte Fläche des Pumptracks werden mit 
Rasengitter und Schotter ergänzt.
Zusätzlich entsteht im hinteren Bereich ein Bewegungsangebot 
für Jung und Alt mit Slackline, Balancierpfad, Trampolin und 
Calisthenic-Anlage.
Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 
215.000 €.
Wir berichten weiter über den Baufortschritt.

 
 Foto: Frau Gläser
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Tel.: 07033 6924-0, info@gsvertrieb.de, 
www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de
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 Foto: Frau Gläser

Vorübergehende Sperrung des Spielgeräts 
am Spielplatz Jahnstraße/Lembergweg
Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Spielgerät auf 
dem Spielplatz vorübergehend außer Betrieb genommen wer-
den muss. Diese Maßnahme ist aufgrund von Ausführungsmän-
geln notwendig.
Leider haben sich während Wartungsarbeiten Mängel ergeben, 
die einen Austausch einiger Verbindungen sowie den Brücken-
steg erfordern. Dieser unerwartete Umstand bedingt zusätzliche 
Zeit für die Reparaturarbeiten, wobei das Aushärten des neuen 
Fundaments voraussichtlich etwa einen Monat in Anspruch neh-
men wird.
Aus diesem Grund ist das Spielgerät bis einschließlich Montag, 
den 11. März 2024 gesperrt.
Die Sicherheit unserer Kinder liegt uns sehr am Herzen, daher 
bitten wir um Ihr Verständnis für diese vorübergehende Sper-
rung. Wir möchten sicherstellen, dass das Spielgerät nach Ab-
schluss der Arbeiten wieder in bestem Zustand zur Verfügung 
steht.
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Informationen aus dem Rathaus

Altersjubilare

Die Gemeinde wünscht ihren Mitbürgern, die im Laufe der Wo-
che ihren Geburtstag feiern, von Herzen alles Gute für das vor 
Ihnen liegende Lebensjahr.
Wir beglückwünschen zum
75. Geburtstag am 18.02.2024 Herrn Rainer Gall

Freiwillige Feuerwehr 
Affalterbach 

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr  
am 1. März 2024
Am Freitag, dem 01.03.2024, findet um 19:00 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Affalterbach für das 
Berichtsjahr 2023 statt (Feuerwehrhaus, Winnender Straße 53).
• Begrüßung
• Gemeinsames Abendessen
• Bericht des Kommandanten
• Bericht der Leiterin der Jugendfeuerwehr
• Bericht des Leiters der Altersabteilung
• Bericht des Kassenverwalters
• Bericht der Kassenprüfer

• Ansprache des Bürgermeisters
 - Entlastung des Kommandanten und des Kassenverwalters
• Beförderungen und Ehrungen
• Pause
• Wahlen
 - Wahl des Kommandanten
 - Wahl des stellvertretenden Kommandanten
 - Wahl des Feuerwehr-Ausschusses
 - Wahl der Kassenprüfer
• Grußworte/Sonstiges
Feuerwehrangehörige nehmen in Uniform teil.

Kleeblatt Affalterbach - 
Pflege und Wohnen

Ein Nachmittag von BACH bis MODERN
Zwei Studenten von der Musikhochschule Stuttgart besuchten 
uns am Samstagnachmittag in Kleeblatt Affalterbach. Die Stu-
dentin mit ihrer Geige als auch der Student mit seiner Gitarre 
absolvierten vor kurzem ihren Bachelor und machen nun ihren 
Master. Beide üben täglich 2 Stunden.
Dies war für unsere Bewohner mal etwas ganz Anderes. Das von 
den beiden mitgebrachte Programm lud ein, die Seele baumeln 
zu lassen und kam bei unseren Bewohnern gut an.

 
 Foto: Frau Limbach

Arbeitskreis Asyl
www.ak-asyl-affalterbach.de

QR-Code
Für Smartphone-Nutzer mit QR-Code-
Reader geht es hier ganz schnell zu unserer 
Website:

Rauchmelder
sind Lebensretter

Foto: Alesmunt/iStock/Getty Images Plus
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Schulnachrichten

Förderverein der
Apfelbachschule e.V.

 
 Code: D. Bertsch

Infos, Termine und wie Sie uns unterstützen 
können, finden Sie auf unserer Homepage
www.fv-apfelbachschule.de.

Jugendmusikschule
Affalterbach

Jugendmusikschule Affalterbach
Am 1. März beginnt das neue Schulhalbjahr der Jugendmusik-
schule Affalterbach.
Zur Ausbildung an folgenden Instrumenten können ab sofort bis 
zum 24.02.2024 Anmeldungen erfolgen:
Klavier, Oboe, alle Blockflötenarten
Violine und Viola, Ukulele und Gitarre (auch E-Gitarre und E-Bass)
Bei Klavier und Violine / Viola gibt es momentan Wartezeiten, 
bitte aber nachfragen bei Interesse. Es können sich kurzfristig 
neue Plätze ergeben.
Folgender Kurs kann belegt werden:
Musikalische Frühförderung
Wir beraten Sie gerne in der Instrumentenwahl.
Selbstverständlich kann man in eine Unterrichtsstunde „rein-
schnuppern“. Sprechen Sie uns an.
Anmeldeformulare liegen an der JMS-Säule im Foyer der Apfel-
bachschule aus und können auch als PDF-Datei aus dem Inter-
net (jms-affalterbach.de) heruntergeladen werden.
Anmeldungen bitte in den Briefkasten der Jugendmusikschule 
im Foyer der Apfelbachschule einwerfen, oder direkt bei Herrn 
Fuchs abgeben.
Nähere Auskünfte persönlich bei M. Fuchs, 07144 / 331426

Tobias-Mayer-Schule Marbach am Neckar

Förderverein Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sehr geehrtes Mitglied,
hiermit laden wir Sie herzlich zu unserer jährlichen Hauptver-
sammlung des Fördervereins der Tobias-Mayer-Gemein-
schaftsschule ein. Sie findet am 26.02.2024, um 19:00 Uhr in 
der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule im Raum 135 statt. Ihre 
Teilnahme ist freiwillig. Dennoch würden wir uns sehr über Ihr 
Kommen freuen. Unsere Tagesordnungspunkte sind:
Begrüßung durch den Vorstand
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Be-
schlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
Wahl des Vorstandes des Fördervereins (alle 2 Jahre)
Bericht des Kassenwarts
Verschiedenes
Bei Anträgen auf Ergänzungen der Tagesordnung kommen Sie 
bitte bis eine Woche vor der Versammlung auf uns zu. Wir freuen 
uns auf Sie.
Nicole Gritschke
1. Vorsitzende des Fördervereins
Markus Schwarz
2. Vorsitzender des Förderverein

Ortsbücherei

Faschingsferien
Ihre Ortsbücherei ist in den Faschingsferien vom 13.02.2024 bis 
einschl. 15.02.2024 geschlossen.
Ab Dienstag, den 20.02.2024 ist die Bücherei dann wieder für 
Sie zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr geöffnet.
Erholsame Ferien wünscht Ihnen
Ihre Büchereileiterin Sonja Hübner

Auswärtige Ämter

Landratsamt Ludwigsburg
Mobil trotz Beeinträchtigung
Individueller Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen im 
Landkreis Ludwigsburg
Der Landkreis Ludwigsburg bietet in Kooperation mit der Johan-
niter-Unfall-Hilfe und dem Malteser Hilfsdienst einen kostenlo-
sen Fahrdienst für Menschen an, die aufgrund einer schweren 
Behinderung nicht in der Lage sind, den öffentlichen Nahverkehr 
zu nutzen.

Für welchen Personenkreis ist dieses Angebot gedacht?
Wenn Sie im Landkreis Ludwigsburg wohnen und nicht in einer 
Pflegeeinrichtung untergebracht sind, können Sie das Angebot 
nutzen, sofern Sie Ihre Beeinträchtigung durch einen Schwerbe-
hindertenausweis mit dem Aufdruck
• aG (außergewöhnlich Gehbehinderter)
• H (hilflos)
• BL (blind)
nachweisen. Die Nutzung des Angebots ist nur möglich, sofern 
Sie kein eigenes Fahrzeug besitzen und Sie aufgrund Ihrer Be-
einträchtigung nicht in der Lage sind, den öffentlichen Nahver-
kehr zu nutzen. Die Anspruchsberechtigung wird anhand eines 
Fragebogens, den Sie im Vorfeld ausfüllen müssen, geprüft.

Welchen Zweck erfüllt dieses Angebot?
Der Fahrdienst soll Menschen mit körperlichen Beeinträchtigun-
gen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. 
Er kann insbesondere zur Teilnahme an kulturellen, kirchlichen, 
politischen und anderen Veranstaltungen, für Fahrten zur Frei-
zeitgestaltung, Besuch von Vereinen, Sportveranstaltungen, 
Behördengänge und für allgemeine Besuchsfahrten in Anspruch 
genommen werden. Die Fahrten werden täglich (Mo. – Sa., 
09.00 Uhr bis 22.00 Uhr, sonn- und feiertags 10.00 Uhr bis 22.00 
Uhr) angeboten. In Ausnahmefällen können Fahrtwünsche nach 
rechtzeitiger Anmeldung auch außerhalb dieser Zeiten, jedoch 
längstens bis 24 Uhr, durchgeführt werden.
Der Fahrdienst kann für Fahrten innerhalb des Landkreises Lud-
wigsburg und für Fahrten in die Stadt Stuttgart in Anspruch ge-
nommen werden.
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Sie möchten den Fahrdienst nutzen?
Fahrtanfragen werden vom Kunden-Dialog-Center der Johanni-
ter-Unfall-Hilfe (Leitstelle) von Montag bis Freitag in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr unter folgender Telefonnummer ange-
nommen: 0711 13678945
Die Fahrtwünsche können Sie frühestens zwei Wochen vor dem 
gewünschten Termin, jedoch mindestens zwei Tage vor der ge-
planten Fahrt anmelden. Fahrtwünsche für das Wochenende 
müssen bis spätestens Freitag vor der geplanten Fahrt von Ih-
nen angemeldet werden. Die Fahrten werden je nach Kapazität 
durchgeführt. Ein Rechtsanspruch auf die Durchführung einer 
Fahrt besteht nicht, ebenso besteht kein Anspruch auf Beförde-
rung zu einer bestimmten Zeit.
Weitere Informationen rund um den Fahrdienst sowie Fragebo-
gen, Richtlinien, Transporterklärung finden Sie im Internet unter 
http://www.behindertenfahrdienst-lb.de

Die AVL informiert:
Brandgefahr auf Häckselplätzen durch Ascheablagerungen
Asche sollte nach dem Auskühlen mit einem Müllbeutel in der 
Restmülltonne entsorgt werden
Die AVL stellt derzeit vermehrt Ascheablagerungen auf Häck-
selplätzen beim Baum- und Heckenschnitt sowie in Grascon-
tainern fest. Sie weist darauf hin, dass auf Häckselplätzen nur 
Grüngut abgelagert werden darf. Die Ablagerung von Aschen ist 
strengstens verboten und kann geahndet werden.
Asche kann über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden. 
Sie sollte aber vollständig ausgekühlt sein. Denn selbst wenn 
die Asche von außen als erloschen erscheint, kann sie im Inne-
ren noch lange nachglühen. Mit Luft können kleinste Glutreste 
Abfälle in Brand setzen. Die Folge: Gefährliche Schwelbrände 
oder gar offene Feuer in der Mülltonne oder dem Müllfahrzeug. 
Die AVL rät: Die Asche am besten für mindestens 48 Stunden in 
einen Metallkübel mit Deckel geben und dort auskühlen lassen, 
dann mit einem Müllbeutel in der Restmülltonne entsorgen.
Asche gehört nicht in die Biotonne
Auch in der Biotonne ist Asche fehl am Platz. Denn sie ist häufig 
mit Schwermetallen belastet. Da aus dem Biomüll des Landkrei-
ses Kompost hergestellt wird, ist das Entsorgen der Asche über 
die Biotonne sehr schädlich.

Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchengemeinde
Affalterbach

Kontaktdaten
Internet: www.kirche-affalterbach.de
E-Mail: Pfarramt.Affalterbach@elkw.de
Pfarrer Siegbert Ammann
Pfarramtssekretärin Gabriele Benzler
Telefon: 07144 37014
Kontaktzeiten des Sekretariats:
Dienstag und Freitag: von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: von 16.30 bis 19.00 Uhr
Gemeindehaus:
Nordstraße 15
Telefon: 07144 38455

Termine
Wochenspruch
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des 
Teufels zerstöre.“
1. Johannes 3, 8b

Sonntag, 18. Februar – 1. Sonntag der Passionszeit - Invo-
kavit
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl – Pfr. Ammann (Kirche)
10.00 Uhr Kinderkirche (Altes Schulhaus)

Dienstag, 20. Februar
09.00 Uhr Gebet für dich (Pfarrhaus)
10.00 Uhr Seniorengymnastik (Gemeindehaus)
19.00 Uhr Bibelgesprächskreis (Gemeindehaus)

Mittwoch, 21. Februar
19.30 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderates (Gemeindehaus)

Donnerstag, 22. Februar
09.15 Uhr Frauentreff (Hagäcker 14)
09.30 Uhr Krabbelgruppe (Gemeindehaus)

Online-Angebot und Predigt in Papierform
Zusätzlich zum Gottesdienst in der Martinskirche bieten wir auf 
YouTube eine Predigtaufzeichnung an; Sie finden sie auf dem 
Kanal der Ev. Kirchengemeinde.
Gerne dürfen Sie sich auch eine ausgedruckte Predigt an der 
Kirchentüre mitnehmen. Auf Nachfrage kann Ihnen auch jemand 
von den Gottesdienstbesuchern ein ausgedrucktes Exemplar 
der Predigt mitbringen.

Sitzung des Kirchengemeinderates
Am Mittwoch, 21. Februar 2024, findet um 19.30 Uhr eine öf-
fentliche Sitzung des Kirchengemeinderates im Gemeindehaus 
statt. Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte dem Schaukasten. 
Eine nicht öffentliche Sitzung schließt sich an.

Änderung! - Frauentreff
Herzliche Einladung zum nächsten Frauentreff! Er findet aus-
nahmsweise am Donnerstag, 22. Februar, um 9.15 Uhr bei D. 
Paff in Wolfsölden, Hagäcker 14, statt.

Urlaub des Pfarramtssekretariats
Das Pfarramtssekretariat ist am Freitag, 23. Februar, nicht be-
setzt.

Posaunenchor Affalterbach
Posaunenchor - Proben
KW 07 / 24
Donnerstag, den 15.02.2024, 19.30 Uhr, ev. Gemeindehaus
Donnerstag, den 22.02.2024, 19.30 Uhr, ev. Gemeindehaus

Ökumenische kirchliche Nachrichten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir laden Sie herzlich 

am Freitag, 01.03.2024 um 19.00 Uhr 
zum Gebet des Friedens 

in die katholische Kirche Affalterbach ein. 
 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind! 
 

 

                        Das Vorbereitungsteam 
                           Karin Pflüger-Metz, Ingrid Holz, Ute Hereth und Anja Schröder 


